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Branchenreport Handel 
Sicherheit und Gesundheit im Groß- und Einzelhandel. 
Eine Frage der Unternehmenskultur? 







mailto:S.Rulinski@bghw.de
mailto:I.Bremser-Eckhard@bghw.de
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebliche Ge-
sundheitsförde-
rung und Gefähr-
dungsbeurteilun-
gen sind im Han-
del vergleichs-
weise selten 

Unfälle im Handel 
gehen zurück 

Der Kranken-
stand im Einzel-
handel ist durch-
schnittlich, der 
des Großhandels 
unterdurch-
schnittlich 

XI Zusammenfassung der Ergebnisse 

nehmen können, Gefühle kontrollieren und freundlich sein müssen 
und häufig in Situationen geraten, die emotional belasten. Die typi-
sche körperliche Belastung im Einzelhandel ist das Arbeiten im Ste-
hen. 

Befristete Arbeitsverhältnisse sind im Einzelhandel, nicht jedoch im 
Großhandel, überdurchschnittlich häufig. Im Groß- und Einzelhan-
del berichten Beschäftigte vom vermehrten Einsatz von freien Mit-
arbeitern, Aushilfen, Praktikanten oder Leiharbeitern. 

Beschäftigte im Einzelhandel bekommen vergleichsweise selten be-
triebliche Gesundheitsförderung angeboten. Beschäftigte im Groß-
handel sind diesbezüglich dagegen in etwa im Durchschnitt aller Be-
schäftigten. Die Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze ist für 
Unternehmen gesetzliche Pflicht. Jedoch: Nur jeder vierte bis achte 
Beschäftigte im Einzelhandel gibt an, dass eine Gefährdungsbeur-
teilung des eigenen Arbeitsplatzes durchgeführt wurde. Die Berück-
sichtigung psychischer Belastung ist hierbei längst keine Selbstver-
ständlichkeit. Im Großhandel ist die Situation nur unwesentlich bes-
ser. Auch ein betriebliches Eingliederungsmanagement wird von 
vielen Betrieben nicht angeboten. 

Die Zahl der Unfälle ging im Großhandel und im Einzelhandel in den 
letzten Jahren zurück. Beide Branchen folgen damit dem Trend der 
gewerblichen Wirtschaft insgesamt, wo über die letzten Jahre ein 
Rückgang der Unfälle erzielt werden konnte. Der Einzelhandel ver-
zeichnet mehr Unfälle als der Großhandel, diese sind jedoch weni-
ger schwerwiegend als im Großhandel. Im Großhandel dagegen tre-
ten mehr schwerwiegende und tödliche Unfälle auf. 

Als besondere Präventionsschwerpunkte sollten – gemessen an 
Häufigkeit und/oder Unfallschwere – Stürze, Abstürze sowie der 
Umgang mit kraftbetriebenen Förder- und Transportmitteln bearbei-
tet werden. Insbesondere im Großhandel sind Unfälle mit kraftbe-
triebenen Förder- und Transportmitteln häufig und folgenschwer. 

Der Krankenstand im Einzelhandel entspricht mit 4,0 Prozent in 
etwa dem Durchschnitt über alle Versicherten. Der Großhandel liegt 
mit 3,4 Prozent deutlich darunter. In beiden Branchen ist der Kran-
kenstand in den letzten Jahren angestiegen und folgt damit dem ge-
nerellen Trend eines leicht zunehmenden Krankenstandes. Be-
schäftigte im Einzelhandel sind weniger häufig krank als der Durch-
schnitt, haben dann aber relativ lange Falldauern. Der niedrige 
Krankenstand im Großhandel ist vermutlich darauf zurückzuführen, 
dass die DAK-versicherten Beschäftigten im Großhandel eher zur 
Gruppe der Angestellten gehören (die DAK-Gesundheit ist traditio-
nell eine Angestelltenkrankenkasse) und somit nicht den tendenziell 
höheren körperlichen und Umgebungsbelastungen der Arbeiter aus-
gesetzt sind. 









http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandspolitik/handel.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandspolitik/handel.html
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Nur etwa 16 Pro-
zent der Beschäf-
tigten im Handel 
geben an, dass 
für ihren Arbeits-
platz eine Gefähr-
dungsbeurteilung 
durchgeführt 
wurde 

79 5 Ausgewählte Aspekte von Sicherheit und Gesundheit im Handel 

5.7 Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsförderung im 
Handel 

Inwieweit kommen Beschäftigten des Handels Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zugute? Und inwieweit können sie Angebote der be-
trieblichen Gesundheitsförderung in Anspruch nehmen? 

Gemäß Arbeitsschutzgesetz § 5 und der DGUV-Vorschrift 1 (2013: 
Grundsätze der Prävention) sind alle Arbeitgeber dazu verpflichtet, 
eine Gefährdungsbeurteilung der im Betrieb durchgeführten Tätig-
keiten durchzuführen. Hierbei werden alle relevanten Gefährdungen 
(ausdrücklich auch psychische Belastungen), denen Beschäftigte 
während ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind, ermittelt, Maßnahmen zum 
Schutz von Sicherheit und Gesundheit abgeleitet, umgesetzt und 
dokumentiert und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. 

Obwohl die Gefährdungsbeurteilung gesetzlich verpflichtend ist, be-
richten nur 15,6 Prozent der Beschäftigten im Handel, dass eine Ge-
fährdungsbeurteilung für ihren Arbeitsplatz durchgeführt wurde. Der 
Rest der Befragten verneint entweder die Frage nach der Gefähr-
dungsbeurteilung oder weiß nicht, worum es sich hierbei handelt. 
Beschäftigte im Großhandel geben im Vergleich zu Beschäftigten im 
Einzelhandel häufiger an, dass eine Gefährdungshaftung des eige-
nen Arbeitsplatzes durchgeführt wurde (Abbildung 49). Da das Ar-
beitsschutzgesetz bestimmt, dass bei „gleichartigen Arbeitsbedin-
gungen“ die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit 
ausreichend ist, kann bei diesen Angaben nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine Gefährdungsbeurteilung zwar nicht des eigenen 
Arbeitsplatzes vorliegt, jedoch von anderen gleichartigen Arbeits-
plätzen. In diesen Fällen wäre es sinnvoll, durchgeführte Gefähr-
dungsbeurteilungen auch bekannt zu geben, deren Inhalte den Be-
schäftigten mitzuteilen und die Beschäftigten zu beteiligen. 

Die Angaben weichen ab von denen der BIBB/BAuA-Erwerbstäti-
genbefragung (Abschnitt 6.5) – hier liegt den Selbstangaben der Be-
fragten zufolge für 28,5 Prozent der Großhandelsbeschäftigten und 
für 24,5 der Einzelhandelsbeschäftigten eine Gefährdungsbeurtei-
lung des eigenen Arbeitsplatzes vor. Eine Klärung dieser Diskre-
panz ist auf Basis der vorliegenden Daten nicht möglich. Unter Um-
ständen führt der Umstand, dass die BB-ETB telefonisch durchge-
führt wird, dazu, dass Befragte eher wissen, worum es sich bei der 
Frage handelt. Unwahrscheinlich scheint, dass der Anteil von Ar-
beitsplätzen im Handel, für den eine Gefährdungsbeurteilung durch-
geführt wurde, abgenommen hat, also seit dem Befragungszeitraum 
der BB-ETB 2011/2012. Dass die Angaben aus der BB-ETB sehr 
viel näher an den Angaben der befragten Multiplikatoren liegt (Ab-
bildung 50) könnte ein Indiz sein, dass die Gefährdungsbeurteilung 
zunehmend routinierter durchgeführt wird und die Beschäftigten we-
niger hiervon erfahren und aus diesem Grund zu geringeren Antei-
len von einer Gefährdungsbeurteilung berichten. 
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